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Der UK Bribery Act 20 10 
Verschärfte Anforderungen an Compliance-Systeme 

Im April 2010 hat der britische Gesetzgeber 
mit demBriberyAct 2010 ein im internatio- 
nalen Vergleich als besonders streng gelten- 
des Antikorruptionsgesetz verabschiedet, 
das vermutlich im Sommer 2011 in Kraft 
treten wird. Wie der US-amerikanische 
Poreign Corrupt Practices Act auch, sank- 
tioniert der UK Bribery Act 2010 vor allem 
Korruption im Ausland, beschrankt dies 
aber nicht auf Amtsträger. Auch für die 
mehr als 2.500 großen und n~ittelständi- 
schen deutschen Unternehmen mit Ge- 
schäft im UIC besteht dringender Hand- 
lungsbedarf hinsichtlich ihrer Compliance- 
organisation. Zur Anwendbarkeit des Bribe- 
ry Act kann eine minimale Geschäftsbezie- 

'hung zum UK schon ausreichen. Ein No- 
vum ist die Einführung einer Strafvorschrift 
für Unternehmen; diese können zukünftig 
für Untätigkeit bestraft werden, wenn sie 
nicht den effektiven Versuch unternommen 
haben, Korruption durch ein geeignetes 
Compliance-Management-System zu ver- 
hindern. 

Der Anlass 
Anlass des Bribery Act waren neben der Un- 
terzeichnung der OECD-Konvention vor 
allem das relativ alte Korruptionsrecht 
Großbritanniens sowie sicherlich auch die 
Koiniptionsvornrürfe rund um BAE Sys- 
tems, den weltweit größten Rüstungskon- 

zern. Bis heute gelten im UK die frag- 
mentierten und komplexen Prevention of 
Corruption Acts von 1889 bis 1916 sowie 
das Common Law. 

In Sachen BAE Systems wurde in1 Peb- 
ruar 2010 bekannt, dass sich BAE Systems 
mit dem Serious Praud Office in London 
und dem US Department of Justice in Wa- 
shington D.C. auf Strabahlungen in Höhe 
von rund 325 Millionen Euro geeinigt hat, 
um weitere Ermittlungen wegen diverser 
Korruptionsvorwürfe zu beenden. In den 
USA zahlte BAE Systems 400 Millionen I 
US-Dollar wegen irreführender Angaben , 
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über Geschäfte in Ungarn, Tschechien und 
Saudi-Arabien. In Großbritannien zahlte 
BAE Systems wegen des Verkaufs eines Ra- 
darsystems an Tansania 30 Millionen 
Pfund, die höchste Strafe, die vom Serious 
Fraud Office je gegen ein Unternehmenver- 
hangt wurde. Bereits 2004 begann das Se- 
rious Fraud Office mit Ermittlungen gegen 
BAE Systems, zunächst wegen Korruptions- 
und Bestechungsvorwürfen im Zusammen- 
hang mit Zahlungen an den saudischen 
Prinzen Bandar, später auch wegen der an- 
deren Sachverhalte. In Saudi-Arabien ging 
es vor allem um eine Bestellung von 72 Eu- 
rofightern aufgrund des sogenannten Al-Ya- 
mana Contract, eines langfristigen Export- 
Vertrags zwischen Großbritannien und Sau- 
di Arabien, der für den Mitlieferanten BAE 
Systems vermutlich einen Wert von über 80 
Milliarden Pfund hat. Wegen der britischen 
Korruptionsuntersuchungen drohte Saudi- 
Arabien, die Bestellung der Eurofighter 
platzen zu lassen. Daraufhin griff der dama- 
lige Premierminister Tony Blair Ende 2006 
in die Korruptionsuntersuchungen ein und 
erklärte diese für beendet. In den USA er- 
niittelte das Department of Justice weiter 
und erzwang dort eine deutlich höhere Ver- 
gleichssumme. 

Bribery Act 2010 tritt vermutlich 
im Juli 201 1 in Kraft 
Der UK Bribery Act 2010 hat am 
08.04.2010 mit dem Royal Assent die könig- 
liche Zustimmung erhalten, seine Bezeich- 
nung lautet ,,Bribery Act 2010". Zur Prazi- 
sierung der gesetzlichen Regelungen, wie ei- 
ne Complianceorganisation im Unterneh- 
men konkret auszusehen hat, ist die Verab- 
schiedung von Ausführungsvorschriften ge- 

plant (Statutor~ ~uidance). Um den Unter- 
nehmen die Möglichkeit der entsprechen- 
den Adaption ihrer Complianceorganisati- 
on zu geben, soll der Bribery Act 2010 erst 
drei Monate nach Verabschiedung dieser 
Leitlinien in Kraft treten. Im Juli 2010 hat 
das Ministry of Justice bekanntgegeben, 
dass die Ausführungsvorschriften wohl 
doch erst Ende 2010 verabschiedet werden, 
so dass ein Inkrafttreten im April 2011 vor- 
gesehen war. Die im September 2010 veröf- 
fentlichten Leitlinien konnten bis Novem- 
ber 2010 kommentiertwerden. Ende Januar 
2011 erklärte der UKMinister of Justice so- 
dann, dass die Verabschiedung der Leitlini- 
en wohl weitere drei Monate in Anspruch 
nehmen werde und ein Inkrafttreten des 
Bribery Act erst im Juli 2011 möglich sei. 
Wegen dieser weiteren Verzögerung drohte 
die OECD nun an, Großbritannien auf die 
schwarze Exportliste zu setzen, auf der sich 
auch Nigeria, Russland und Israel befinden. 

Einzelne Regelungen 
Der UK Bribery Act 2010 fällt durch eine 
bemerkenswerte Schärfe und Reichweite 
auf und geht über Vorgaben der OECD und 
des US-amerikanischen Foreign Corrupt 
Practices Act hinaus. Die neuen Delikte der 
aktiven und passiven Bestechung wurden in 
sechs Kategorien unterteilt, zwei Fälle der 
aktiven Bestechung (offences of bribing 
another ~erson)  und vier Falle der passiven 
Bestechung (offences relating to being 
bribed). Neben der Forderung oder Gewäh- 
rung eines finanziellen oder sonstigen Vor- 
teils ist stets auch eine pflichtwidrige Hand- 
lung erforderlich, wobei vor d e m  diese 
zweite Anforderung extrem weit ausgelegt 
wird. Maßgebliche Elemente sind insoweit 

die Begriffe der Pfichtwidrigkeit (impro- 
perly) und der Handlung (function or acti- 
vity). Der BegriEder Handlung umfasst na- 
hezu jede Aktivität, die im Rahmen der ali- 
gemeinen Geschäftstätigkeit vorgenommen 
wird, ausgenommen werden nur Aktivitäten I 
im engsten persönlichen Bereich. Der Tat- 
bestand der passiven Bestechung geht so 
weit, dass sich eine Person selbst dann straf- 

Deutsche Uiiternehrnei~ sind 1 
gut beraten, die Entwicklung 1 
dieser Richtlinie a~~fmerksain 

bar machen kann, wen'sie überhaupt keine 
Straftat begehen wollte bnv. wenn ihr nicht 
bewusst war, etwa gegenRegeln des eigenen 
Arbeitsvertrages zu verstoßen. Trotz hefti- 
ger Kritik im Gesetzgebungsverfahren wur- 
de diese Möglichkeit einer Bestrafung ohne 
Unrechtsbewusstsein (without a guilty 
mind) verabschiedet, eine Exkulpations- 
möglichkeit bei Redlichkeit (honest mis- 
take) wurde nicht mit aufgenommen. 

Entsprechend den Vorgaben der OECD 
wurde auch eine spezielle Regelung zur Be- 1 
stechung ausländischer Arntsträger (bribery 
of foreign public officials) eingeführt. Auch 
hier signalisiert der britische Gesetzgeber 
seine Politik der Nulltoleranz (zero-tole- 
rance) und verbietet selbst kleinere Be- 1 

schleunigungszahlungen. Anders als die 
OECD-Konvention, der insoweit auch der 
US-amerikanische Foreign Corrupt Practi- 
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Ces Act folgt, können solche sog. ,,Facilitati- 
on payments" oder ,,Grease payments" ge- 
mäß UK Bribery Act strafbar sein. Gemeint 
sind kleinere Zahlungen, ohne sich eine 
rechtswidrige oder sachfremde Entschei- 
dung erkaufen zu wollen (etwa ein Hand- 
geld von ca. 100 US-Dollarfür einen Zoiibe- 
amten, um ihn daran zu erinnern, die zoii- 
rechtliche Bearbeitung von dringend benö- 
tigtem Material oder Ersatzteilen umge- 
hend zu prüfen). 

E i e  echte Innovation des Bribery Act 
ist die Strafbarkeit von Unternehmen für das 
Versäumnis, eine geeignete Complianceor- 
ganisation zur Vermeidung von Korruption 
implementiert zu haben (failure of commer- 
cial organisations to prevent bribery). Zu 
verhindern ist insoweit auch eine Korrup- 
tionshandlung im Interesse des Unterneh- 
mens durch eine dem Unternehmen nahe- 
stehende Person (associated person); dieser 
Begriff ist weit auszulegen und umfasst auch 
externe selbständige Berater und andere. 

verständliche Richtlinien und Prozesse 
(clear, practical and accessible policies and 
procedures), (5) eine nachhaltige Umset- 
zung (effective implementation) und (6) 
die merwachung und Weiterentwicklung 
dieser Prozesse (monitoring and review). 

Pazit 
Deutsche Unternehmen sind gut beraten, 
die Entwicklung dieser Richtlinie auherk- 
sam zu verfolgen. Zwar sind für ein sensibili- 
siertes Unternehmen bis auf das Unterneh- 
mensstratiecht aii diese Punkte nicht wirk- 
lich neu, auf jeden Fall ist aber der extrem 
weite Anwendungsbereich des UK Bribery 
Act zu beachten. Allein dies sollte Anlass für 
eine gründliche iiberprüfung des eigenen 
Compliance-Management-Systems sein. t 

Leitlinien für geeignete 
Maßnahmen (adequate procedures) 
Ein Entwurf der Leitlinien, wie geeignete 
Maßnahmen zur Verhinderung von Korrup- 
tion aussehen sollten, wurde im September 
2010 veröffentlicht. I(lare Vorgaben oder ei- 
ne Checkliste werden nicht spendiert, im- 
merhin werden aber Grundgedanken und 
Ziele eines Compliance-Management-Sys- 
tems skizziert. Als Mindeststandards sind Rechtsanwalt 
sechs Punkte vorgesehen: (1) eine sachge- D r ,  Sebastian Jungermann, 
rechte Risikoeinschätzung (risk assess- Kaye Scholer (Germany) 
ment), (2) ein klares Engagement der Ge- LLP, Prankfurt um Main 
schäftsführung (top level commitment), 
(3) die sorgfältige Prüfung d e r  Beteiligten 
(due diligence), (4) klare, praktikable und sebastian.~ungermann@kayescholer.com 




